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Die Erfahrungen der Schöffenwahlen sorgfältig auswerten

Am 12. Mai 1955 gab der Minister der Justiz folgende 
Erklärung ab:

„Die in der Zeit vom 10. März bis 30. April durch
geführten Schöffenwahlen sind abgeschlossen. In 
12 208 Wahlversammlungen wählte die Bevölkerung 
der Deutschen Demokratischen Republik und des 
demokratischen Sektors von Groß-Berlin 43115 
Schöffen für die Kreis- und Stadtbezirksgerichte. 
Gleichzeitig haben die Bezirkstage und die Volks
vertretung von Groß-Berlin die Schöffen für die 
Bezirksgerichte und für das Berliner Stadtgericht 
gewählt.

Die neu gewählten Schöffen werden in gemein
samer Sitzung bei jedem Gericht im Mai für ihr 
Ehrenamt verpflichtet. Ihre Wahlperiode beginnt 
am 1. Juni 1955.

Der Verlauf der Schöffenwahlversammlungen 
führte zu regen Diskussionen über die Bedeutung 
der demokratischen Gesetzlichkeit und des Rechts. 
Ernsthaft wurden die Kandidatenvorschläge ge
prüft, damit die Würdigsten als Vertreter der Ar
beiter und Bauern im Richteramt tätig werden. 
Die Schöffenwahlen haben dazu beigetragen, die 
Deutsche Demokratische Republik weiter zu festigen 
und die Organe der Justiz noch enger mit den 
werktätigen Massen zu verbinden.“

Mit dem Abschluß der Schöffenwahlen haben die 
Organe der Justiz eine wichtige Aufgabe erfüllt. Wenn 
die Vorbereitung und Durchführung der Schöffen
wahlen auch keine isolierte Aufgabe der Justiz war — 
sie war ebenso eine Angelegenheit der örtlichen Organe 
der Staates, vor allem aber der Nationalen Front und 
der Parteien und Massenorganisationen —, so hat sie 
doch, und das war notwendig und richtig, im Mittel
punkt der Arbeit der Justiz gestanden.

Im Verlauf der Schöffenwahlen zeigte es sich, daß 
überall dort besonders gute Erfolge erzielt wurden, wo 
die Gerichte bereits in der Vergangenheit gut gearbeitet 
hatten. Dort, wo durch eine parteiliche, den Werktäti
gen verständliche Rechtsprechung, durch lebendige 
Justizausspracheabende und durch regelmäßige und 
ansprechende Gerichtsberichterstattung in der Presse 
die Gerichte Ansehen und Vertrauen unter der Be
völkerung erworben hatten, wo ein Schöffenaktiv ar
beitete, gab es keine Schwierigkeiten bei der Aufstel
lung der Kandidatenlisten für die Schöffenwahl. Das 
kann man z. B. von den Gerichten in Zittau, Karl-Marx- 
Stadt/Land, Hoyerswerda, Weißenfels und Güstrow 
sagen. Fast aus allen Bezirken ist uns bekannt gewor
den, daß es in den Betrieben, in denen vornehmlich 
Frauen arbeiten, verhältnismäßig leicht war, Frauen 
für die Arbeit als Schöffen zu gewinnen und gute, stark 
besuchte Schöffenwahlversammlungen durchzuführen. 
Die Ursache hierfür besteht wohl darin, daß die Dis
kussionen über unser Familienrecht bei vielen arbeiten
den Frauen ein großes Vertrauen sowohl zu unserer 
neuen Gesetzlichkeit als auch zur Justiz geschaffen 
haben. Das gleiche gilt auch für die Mitwirkung der 
örtlichen Organe des Staates und der Parteien und 
Massenorganisationen. Der Kreisgerichtsdirektor, der 
während der ganzen Zeit seiner Arbeit einen engen 
Kontakt mit den Parteien und Massenorganisationen 
sowie mit den örtlichen Organen des Staates gehalten 
hatte, brauchte, als es an die Vorbereitung und Durch

führung der Schöffenwahlen ging, nicht erst um das 
richtige Verständnis für die Bedeutung unserer demo
kratischen Gesetzlichkeit und der Justiz zu kämpfen. 
Wir konnten bei der Vorbereitung und Durchführung 
der Schöffenwahlen also sinnvoll an die bereits erreich
ten Erfolge anknüpfen. Das bedeutet aber, daß wir es 
bei der Schöffenwahl nicht mit einer einmaligen 
Kampagne zu tun hatten und daß diejenigen unrecht 
hatten, die in der Schöffenwahl eine Störung erblickten, 
die uns von unseren eigentlichen Aufgaben abhält. Für 
die Justiz ist das Ziel der Schöffenwahl ja nicht nur, 
dafür zu sorgen, daß die Gerichte wieder mit Schöffen, 
die nach dem neuen Gerichtsverfassungsgesetz gewählt 
wurden, besetzt sind. Es geht vielmehr darum, die 
Schöffenwahlen zum Ausgangspunkt für eine weitere 
Verbesserung der gesamten Arbeit der Justiz zu 
machen. Die Justizorgane mußten deshalb diese Ge
legenheit benutzen, um ihre Wirksamkeit als wichtiger 
Teil unseres Staatsapparates im Kampf um die Siche
rung und Festigung unserer Ordnung sowie um die Ver
stärkung der Anstrengungen für die friedliche Wieder
vereinigung Deutschlands zu erhöhen. Das bedeutet: 
Verbesserung der Arbeit auf allen Gebieten.

Die Hauptaufgabe der Justiz ist und bleibt die Recht
sprechung. Wir sahen bereits, daß eine gute Rechtspre
chung die Grundlage für das Vertrauen der Bürger in 
unsere Justiz bildet, also eine wichtige Voraussetzung 
für die erfolgreiche Durchführung der Schöffenwahlen 
war. Die Wirkungen, die die Schöffenwahl auf die 
Rechtsprechung ausüben wird, sind deshalb wieder an 
erster Stelle zu nennen. Der Umstand, daß zu einem 
größeren Prozentsatz als bisher Arbeiter aus den Be
trieben, Bauern aus den Landwirtschaftlichen Produk
tionsgenossenschaften und Traktoristen zu Schöffen ge
wählt worden sind, daß aber auch ein großer Teil der 
Angestellten als Werkmeister, TAN-Bearbeiter u. ä., also 
in unmittelbarer Verbindung mit der Produktion tätig 
ist, wird sich dahin auswirken, daß die Festigkeit unseres 
Staates durch eine konsequente und parteiliche Recht
sprechung in Straf- und Zivilsachen erhöht und die 
Gesetzlichkeit in jedem Falle gewahrt wird. Das be
deutet auf dem Gebiet des Strafrechts z. B., daß die 
Differenzierung der Strafen, wie sie insbesondere bei 
Berücksichtigung des materiellen Verbrechensbegriffs 
erforderlich ist, verbessert wird, daß besondere Auf
merksamkeit den Waffen- und Rohheitsdelikten gewid
met wird. Auf dem Gebiete des Zivilrechts werden die 
Gerichte z. B. die Bürger mehr zur Einhaltung des 
Grundsatzes der Vertragstreue erziehen. Im Familien
recht werden die Schöffen helfen, den Kampf gegen eine 
formale Scheidungspraxis stärker als bisher zu führen; 
kein Schöffe wird es verstehen, wenn in Zivil- und 
Familiensachen die Dauer der Verfahren regelmäßig 
einen Monat übersteigt.

Auf dem Gebiet der propagandistischen Arbeit wurde 
im Verlauf der Schöffenwahl die Verbindung mit den 
Werktätigen gefestigt. Mit einer beträchtlichen Zahl 
von Betrieben, in denen es bisher keine Beziehung zu 
unseren Justizorganen gab, wurde ein guter Kontakt 
hergestellt, den es nun zu halten gilt. Die Wahl hat in 
den Betrieben und Wohnbezirken das Bewußtsein von 
der Rolle der Gerichte in unserem Staat vertieft und 
die Schöffentätigkeit als wichtige gesellschaftliche 
Funktion hervorgehoben. Wesentlich war auch, daß die
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